
GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER

^

Beschluss Nr. 27/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in öffentlicher Sitzung die zu dem Entwurf 04/24 der 4. Änderung
des Flächennutzungsplans (FNPI) "Gewerbeflächenerweiterung Mühlauer Straße" vorgebrachten
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange
(TOB) entsprechend den Empfehlungen des Abwägungsprotokolls in der Anlage.

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister

Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Enthaltungen: -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.
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Post- und Besucheranschrift
Gemeinde Hartmannsdorf
Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien
650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt
Telefon: 03722 40230
Telefax: 03722 92333
E-Mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de
Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte
elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse
info@gemeinde-hartmannsdorf.de.

Öffnungszeiten Bankverbindung
Mo, Di u. Do: 09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
Di: 13.00 Uhr-16.00 Uhr IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
Do: 13.00 Uhr-18.00 Uhr BIC: WELADED1FGX
Fr: 09.00 Uhr-11.00 Uhr
Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde hat

zusätzlich jeden vierten Samstag im Monat von
09.00 Uhr bis 11.00 Uhreeöffnet.
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ABWÄGUNGSBESCHtUSS 4, ÄNDERUNG DES FIÄCHENNUTZÜNGSPIANS DER^EMEINDEHARTMANNSDORF,,GEWERBEFIÄCHENERWEITERUNGMÜHLÄÜER]
STRAßE", ENTWURF 04/2024-- ABWÄGUNGEN ZU STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT. BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TOB ss.d isa.^e . u:; ;;:;|

|L(d.
|Nr.

a) Name des Beteiligten:
b) Stellungnahme vom (maßgebliche fett):
c) Anregung;

a) Beschlussvorschlag
b) Begründung
c) Beschlussnummer

Abstlmmungs-
ergeb"js_

Ja jNeinTEnih7
l

9.1

9.2

aj Landesdirektion Sachsen Referat Raumordnung a)
bib) VE: 01.11,2023; E: 17.07.2024

c) „Die Planung steht nach derzeitiger Rechtslage im Wider-
Spruch mit dem Ziel der Raumordnung Grönzäsur laut Re-
gionalplan Chernnitz-Erzgebirge. Für das Weiterführen
der Planung wäre zunächst die Prüfung der Zulassung ei-
ner Zielabweichung nach §6 Abs. 2 ROG i. v, m. § 16
SächsLPIG erforcierlich. Sobald der Regionalplan Region
Chemnitz in Kraft tritt, entfällt die Notwendigkeit eines Ziel-
obweichungsverfohren, weil in ctiesern Regionalplan
keine Grünzäsur mehr festgelegt ist, welche der Planung
entgegensteht,"
Zur Begründung: „Raumordnerische Bewertung
Der rechtskräftige RP C-E (Karte 2 Raumnutzungi weist zwi-
sehen den Gewerbegeüieten der Gemeinden Hortmanns-
dort und Mühlau eine Grünzäsur sowie ein Vorbehaltsgeblet
(ur Landwirtschaft aus. Eine Auseinandersetzung hierzu ist in
der vorliegenden Planung nicht erkennbar.
Grünzäsuren sind Ziele der Raumplanung. Die Auswei-
sung von Grünzäsuren (wie auch regionalen Gr'ünzügen)
zielt auf die Sicherung der Freiraumfunktionen ab. Einge- c)
schlössen dabei ist das Freihalten von Bebauung oder an-
deren funktionswidrigen Nutzungen. Dazu gehören alle
siedlungstypischen Nutzungen, die in Verbindung mit der
Bebauung zum „Freiraumentzug", d. h. zu einer Besiede-
lung führen. Darunter fällt somit auch die geplante ge-
werbtiche Nutzung.
Die vorliegende Planung ist derzeit nicht mit dem festge-
legten Ziel der Raumordnung Grünzäsur vereinbar, da
der RP C-E als rechtskräftiger Regionalplan zugrunde ge-
legt werden muss. Für ein Wirksamwerden der beabsich-
tigten Änderung des Fiächennutzungsplanes vor Inkraft-
treten des RP_RC ist daher ein Zielabweichunasverfahren
notwendig.

Im RP RC ist Keine Grünzäsur mehr festgelegt, welche der
Planung entgegenstehen könnte. Als Alternative zum
Zielabweichungsverfahren kann das [nkraftfreten des
RP RC abgewartet werden."

a) Planungsverband Region Chemnitz a)
b) VE: D. 10.2023; E: 18.07.2024 bi
c) „Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die vor-

gelegte Planung unter Berücksichtigung der Festlegun-
gen des genehmigten Regionalplanes Region Chemnitz
perspektivisch keine Bedenken.
Dennoch kann der Vorgehensweise im Planaufstellungs-
prozess der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Hartmannsdorf nicht gefolgt werden. In der
Begründung der 4. Änderung des Flächennurzungspla-
nes wird beschrieben, dass die Gemeinde die Betrach-
tung der Festlegungen des rechtskräftigen Regionolpla-
nes Chemnitz-Erzgebirge und die Erörterung der Frage
nach einem eventuellen Zielabweicliungsverfanren
nach bereits erfolgter Genehmigung des Regionaiplanes
Region Chemnitz "für entbehrlich half". Die Festlegungen
des Regionalplanes Chemnitz-Erzgebirge (hier insbeson-
dere die in Karte 2 "Raumnutzung" festgelegte Grünzäsur
als Ziel der Raumordnung) sind jedoch so lange zu be-
achten, bis die Inkraftsetzung des Regionalplanes Region
Chemnitz erfolgt ist. c)
Diese Inkraftsetzung erfolgte noch nicht und der geplan-
ten Flächennutzungsplanänderung stehen somit noch
immer Ziele der Raumordnung entgegen, Die Schlussfol-
gerung des Plangebers, class nun zur Entwurfsfassung auf
die Befassung mit den Zielen des rechtskräftigen Regio-
nalplanes Chemnitz-Erzgebirge gänzlich verzichtet wer-
den kann, ist aus regionalplanerischer Sicht nicht nachzu-
vollziehen,"

a) Planungsverband Region Chemnitz a)
b) VE: 11.10.2023; E: 18.07.2024 b)
c) „Wir möchten an dieser Stelle zudem darauf hinweisen.

class in der bei der Erstellung der 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes zu berücksichtigenden Fassung des
Regionalpianes Region Chemnitz im Vergleich zum Ent-
wurf des Regionalpianes (Stanci: Mai 2021) in Teilen eine
neue Nummerierung der Kapitel bzw. der Ziele und
Grundsätze erfolgte. Wir bitten um entsprechende Be-
achtung und Anpassurig der Bezüge. Bei Bedarf stellen

Die Anregung wird berücksichtigt.
Dos Inkrafttreten des mit Bescheid vom 22.02.2024 mit Aus-
nahmen und Maßgaben durch das Sächsische Staatsmi-
nisterium für Regionalentwicklung (SMR) genetimigten
RP RC soll abgewartet werden, bevor die 4. FNP-Änderung
durch Genehmigungsbekanntmachung wirksam wird. Eine
nochmalige Auseinandersetzung mit den durch Abwä-
gung zum neuen Regionalplan überwundenen Ausweisun-
gen im alten Regtonalplan und erst recht ein Zielabwei-
chungsverfahren hierzu wird aus verfahrensökonomischen
Gründen durch die Gemeinde Hartmannsdorf nicht ange-
strebt.
Sollte das weitere Regionalplanaufstellungsverfahren von
der Gewerbeansiedlungsdringlichkeit überflüge!t werden,
soll die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens er-
wogen werden. Die im FNP dargestellten Grundzüge der
städt'ebaulicfien Entwicklung wären davon nicht berührt,
die Begründung hierzu müsste dann redaktionell ange-
passt und in einer aktuellen Fassung gebilligt werden.

x

Die Anregung wird berücksichtigt.
Das Inkrafttreten des mit Bescheid vom 22.02.2024 mit Aus-
nahmen und Maßgaben durch das Sächsische Staatsmi-
nisterium für Regionolentwicklung (SMR; genehmigten
RP RC soll abgewartet werden, bevor die 4. FNP-Änderung
durch Genehmigungsbekanntmachung wirksam wird. Eine
nochmalige Auseinandersetzung n'iit den durch Abwä-
gung zum neuen Regionalplan überwundenen Ausweisun-
gen ini alten Regionatplan und erst recht ein Zielabwei-
chungsverfahren hierzu wird aus verfahrensökonornischen
Gründen durch die Gemeinde Hartmannsdorf nicht ange-
strebt.
Sollte das weitere Regionalplanaurstellungsverfahren von
der Gewerbeansiedlungsdringlichkeit üfc)erflüge!t werden,
soll die Durchführung eines Zielübweicfiungsverfahrens er-
wogen werden. Die im FNP dargestellten Grundzüge der
städtebaulichen Entwicklung wären davon nicht berührt,
die Begründung hierzu müsste dann redaktionell ange-
passt und in einer aktuellen Fassung gebilligt werden.

x

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Numn'ierierung der Kapitel bz'//, der Ziele und Grunds-
ätze des RP RC in der Begründung zur 4. FNF'-Änderung soll
entsprechend dem zum Zeitpunkt des Feststellungsbe-
Schlusses verfügbaren Stand des RP RC redaktionell aktua-
lisiert werden.
Die Karte 12 "Gebiete mit besonderer avifounistischer Be-
deutung" war bereits in der Entwurfsplanbegründung und
im Umweltbericht aufgeführt, weitere Ergänzungen liierzu
sind entbehrlich.

x

rBe^c1iiussvorsch!agGRvor[T26.Ö9,202^ Abkürzungen: VE = Vorentwurf E = Entwurf FNP = Flächennutzungsplan



ABWÄGUNGSBESCHIUSS 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPIANS DER GEMEINDE HARTMANNSDORF „GEWERBEFLÄCHENERWEITERUNG MOHLAUERi
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Ittd.
|Nr.

a) Name des Beteiligten:
b) Stellungnahme vom (maßgebliche fetti:
c) Anregung:

a) Beschlussvorschlag
b) Begründung
c) Beschlussnummer

Abstlmmungs-
eraebnls

JaTNeTnl£n(h-
wir ilinen eine Übersicht zu den erfolgten Änderungen zur
Verfügung. Darauf wurde bereits in unserer Stellung-
nähme vom 11. Oktober 2023 zum Vorentwurf hingewie-
sen. Jedoch enthält die Entwurfsfassung der 4, Änderung
des Flachennutzungsplanes noch immer die veraltete
Nummerierung der Ziele und Grundsätze.
Unserer Bitte aus der vorangegangenen Steilungnahme,
die regionalplanerischen Vorgaben unter Ziffer 4 der Be-
gründung und Ziffer 2.7 des Umweltberichtes um den ge-
maß Karte 12 "Gebiete mit besonderer avifaunistischer
Bedeutung" des genehmigten Regionalplanes Region
Chemnitz im Norden an den Geltungsbereich der Ände-
rung angrenzenden festgelegten Offenlondlebensraum
Brut und Rast "Feldflur Göppersdorf" zu ergänzen, wurde
zur Entwuffsfassung ebenfalls nicht nachgekommen.
Auch dies ist zu ergänzen."

9,3 a) Planungsverband Region Chemnitz
b> VE: 11.10.2023; E: 18.07.2024
c) „Wir bitten zudem erneut darum, folgenden Sachverhalt

zu überdenken: Im Regionalplan Region Chemnitz wurde
im Rahmen der Abwägung auf die weitere Festlegung
der Grünzäsur (und des ebenfalls im Entwurf des Regio-
nalplanes 20)5 festgelegten Vorranggebietes Landwirt-
schaft) zugunsten der geplanten Gewerbeflächenent-
Wicklung in Hartmannsdort verzichtet. Ein Ftächennut-
zungsptan stellt die perspektivische städtebauliche Ent-
Wicklung einer Genieinde für die nächsten 10 bis 15 Jahre
dar. Aus diesem Grund sollte u. E. nun auch die gesamte
Fläche zwischen den bestehenden Gev/erbegebieten
der Gemeinden Hartmannsdarf und Mühlau bis on die
Burgstääter Straße heran als gewerbliche Baufläclie ent-
wickelt werden,

Aus reglonalplanerischer Sicht ist es nicht nachzuvollzie-
heri, warum nach dem Verzict-it der regionalplanerischen
Zielsetzungen am Standort aufgrund der vorgebrachten
Bedenken der Gemeinde Hartmannsdorf nun lediglich
die Hälfte der zur Verfügung stehenden Fläche entv/i-
ekelt werden soll. Wir weisen deshalb darauf hin, dass sich

die gewerbliche EntwicKlung der Gemeinde Hartmanns-
dort auf diesen Standort konzentrieren sollte, bevor eine
weitere Flächeninanspruchnahrne an anderer Stelle ins
Auge gefasst wird. Aus unserer Sicht sollte die gesamte
Fläche (ca. 15ha) unabhängig von der geplanten Be-
bauungsplanänderung als gewerbliche Baufläche in der
4. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt wer-
den. um die im Prozess der Erarbeitung des Regionalpla-
nes vorgebrachten Argumente zur gewerblichen Ent-
Wicklung der Gemeinde nun planerisch zu untersetzen."

C)

a) Die Anregung wird nicht berücksichtigt.
bj Der Regionale Planungsverband hatte eine bauleitplaneri-

sehe Überpianung aller derzeitigen Ackerfiächen zwischen
den Gewerbegebieten Hartmonnsdorf und Mühlau im FNP
bereits mit Schreiben vom 1 L 10.2023 angeregt, da die bis-
herige Regionale Grünzäsur praktisch entfallen wird.
Der Belang wurde im Rahmen der Entwurfsbeschlussfas-
sung vom Gemeinderat erörtert und wegen der geringen
Erfotgsaussichten, auf die jetzt nicht beplanten und in Pri-
vateigentum befindlichen Hartmannsdorfer Flächenan-
teile zugreifen zu können, verworfen. Unverändert soll das
sich an das 4. FNP-Änderungsverfahren anlehnende Be-
bauungsplanverfahren zur l. Änderung des Bebauungs-
plans „Gewerbe- und Industriegebiet Burgstädter Straße,
BA IV" ob der Dringlichkeit von Betriebserweiterungen aus
dem Bestand ortsansässiger Unternehmen heraus nicht ge-
fährdet werden.
Ferner sprechen sicn die Bodenschutzbehörde und die In-
teressenvertretung der Bauern für eine stringent am tat-
sächlich eingeschätzten Bedarf vorbereitete inanspruch-
nähme von Landwirtschaftsfläct'ien aus, und auch das nur
wenn nachweislich keine Aitarnativen zur Bedarfsbefriedi-
gung bestehen.
Die jetzige planerische Konzeption behindert auf keinen
Fall den langfrisligen Luckenschiuss durch Auffüllung mir
Gewerbeflächen, Daher soll der nachfolgende Bebau-
ungsplan z. B. eine zusät2iiche Straßenanbindung zur Leipzi-
ger Straße enthalten. In späteren Planverfahren müsste
dann auch eine gemeinsame Flächennutzungs- bzw. auch
Bebauungsplanung mit der Gemeinde Mühlau erfolgen.
Dafür gibt es derzeit keinen Aufstellungsbeschluss,

^L

x

10.1 a) Landratsamt Mittelsachsen Ref. Wlrtschaftsförderung unci
Kreisentwicktung

b) VE; 25.10,2023; E: 01.08.2024, 23.08.2024
c) „Gesamtbewertung: Hinsichtlich der Planung gibt es aus

Sicht des Landratsamtes Mittelsachsen keine grundlegen-
den Bedenken, die nachfolgend angeführten Forderun-
gen und Hinv^eise sind bei entsprechender Konfliktverla-
gerung bav. unter dem Abschichtungsprinzipauch (noch)
auf der Ebene des Bebauungsplans zu bewältigen.... Die
Erläuterungen zu den Forderungen sowie Anregungen
und weitergehende Hinweise sind der beigefügten An-
läge zur Gesamtstellungnahme zu entnefimen."
Nachtrag vorn 23.08.2024 auf Nachfrage: „die Anlage ist
in unserem Endexemplar entfallen. Anbei habe ich llinen
noch die Hinweise des Referates 23.4 Naturschutz beige-
fügt. diese können aber auch im B-Planverfahren abge-
handelt werden."

a) Die Anregung wird berücksichtiflt.
bj Die Anregiingen der Referate 23.1 - Recht, Abfall und Bo-

denschutz sowie 23.4 - Naturschutz sind unter Anwendung
des Abscfiichtungsprinzips einzeln zu bel'iandeln.

c)

x

10.2 a) Landratsamt Mittelsochsen Ref, Wirtschaftsförderung unä
Kreisentwicklung

b) VE: 25.10.2023: E: 01.08.2024
c) Referat 23,1 - Recht. Abfall und Bodenschutz:

„Erfordernis Ergänzung der Begründung; Eine tatsächli-
ehe Begründung für die Inanspruchriahnie dieser hoch-
wertigen Böden liegt nicht vor. Die gegebene Begrün-
dung, class bei Nachfragen von Investoren derzeit keine
Flächenangebote für Gewerbeansiedlungen Im Ge-
meindegebiet gemacht werden können, ist bislang nicht
untersetzt, Die Bewertung der Umweltauswirkungen auf
das Schutzgut Boden sind unzutreffend erfassr. (Anmer-

a) Die Anregung wird berücksichtigt.
b) Die Bedarfsbegründung i'.t untersetzt durch eine konkrete

an die Gemeinde herangetragene Anfrage der Diamant-
Fahrradwerke mit einer ersten zeichnerischen Bebauungs-
konzeption. Das soll in der Begründung zur 4. FNP-Ände-
rung ebenso angeführt werden, wie der Fakt, dass keine
erschließbaren und irnn'iissionssct'iutzrechtlich günstigeren
Gewerbeansiedlungsflächen im Gemeindegebiet verfüg-
bar sind. Beispielhaft soll die Karte der natürlichen Boden-
fruchtbarkeit im Umweltüericl'it dargestellt werden.

£L

x
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l ABWÄGUNGSBESCHLUSS 4. ÄNDERUNG DES FIÄCHENNUTZUNGSPLANS DER GEMEINDE HARTMANNSDORF „GEWERBEFIÄCHENERWEITERUNG MÜHIAUER
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ILM.
|Nr.

a) Name des Beteiligten:
b) Stellungnahme vom (maßgebliche fett):
c) Anregung:

a) Beschlussvorschlag
b) Begründung
c) Beschtussnummer

Abstlmmungs-
eraebnls

Ja l Nein l Enth.
kung: Diese kann im lfd. Verfahren ohne zusätzlicl-i er-
neute Verfahrensstufe noch als redaktionelle Änderung
eingearbeitet werden.)"

10.3

15

18

a)

b)
c)

Landratsamt Mittelsachsen Ref. Wirtschaftsförderung uriü
Kreisentwicklung
VE: 25.10.2023: E: 01.08.2024
Referat 23.4 - Naturschutz; Erfordernisse zur Un-isetzuna
auf einer der weiteren Planunasebenen:
artenscf'iutzrechtlich erforderliche Datenerhebungen
und darauf aufbauende Ableitungen von artenschutz-
rechtlichen Maßnahnienkonzepten in'i Zuge der verbind-
lichen Bauteitplanung bewältigt werden - dies betrifft:
a) Abschließende Bewertung der Betroffenheit der

Feldlerche mit Ableitung eines Maßnat'imekonzepts.
b) Abschließende Bewertung der Betroffenheit von Am-

phibien mit Ableitung eines Maßnahr'riekonzepts.

a)
bi

Die Anregung wird berücksichtigt.
Zum Abwägungsbeschluss liegt die aktuellste verfügbare
Fassung des Ai1enschut2fachbeitrags zum BP vor, d. h. die
Kenntnisse reichen Ober den Stand der Risikoabschäfzung
vom 19.03,2024 hinaus. Die konkreten Forderungen zur kor-
rekten Abhandlung der Artenschutzbelange im Bebau-
ungsplanverfahren sollen in der Begründung bzw, dem Um-
weltbericht zur 4. FNP-Änderung aufgeführt werden.

c)

a) REGIOBUS GmbH Mittweida
bj VE: 13,10.2023
c) „von der durch die 4. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Gemeinde Hartmannsdorf - „Gewerbeflächen-
enveiterung Muhlauer Straße" umfassten Fläche sind un-
sere Belange nicht direkt betroffen. Im Punkt 6 „Erschlie-
ßung" wird ausgefülirt, dass eine z'weiseitige verkehrliche
Anbindung bis zur Leipziger Straße fK 8252) vorgesehen
ist. Wir erlauben uns aber dennoch folgende Anmerkung:
In jahrelanger enger Abstimmung mit der Gemeinde
Hartmannsdorf ist die Idee entwickelt worden, durch
Schaffung einer Straßenverbindung zwischen den Ge-
werbegebieten Mühlau und Hartmannsdorf die Möglich-
keit zu eröffnen, mit der auslinie 650 (Penig - Chemnitz)
beide Gewerbegebiete mit ÖPNV zu erschließen und die
Kreuzungsfunktion mit der Linie 657 (Mittweida - Limbach-
Oberfrohna) zu erhalten und den Kreuzungspunkt dabei
in das Gewerbegebiet Hartmannsdorf auf die Ernst-Läs-
sig-Straße zu verlegen. Dafür ist eine straßenseitige Ver-
bindung von der Lindenstraße (Mühlau) zur KOMSA-AI-
.!eeZEn'!^^^^trate^°!^r!l^l^®h^^!lan2

a) Abwasserz/u'eckverbanct "Chemnitz / Zwickauer Mulde"
b) VE: 1 A. 10.2023; E: U.07.2024
c) „Die Stellungnahmen vom l 4.03.2022 und 16.1 0.2023 zum

o.g. Vorhaben behalten weiterhin !hre Gültigkeit," zum
VE:

es ist kein nutzbarer Abwasseranschluss vorhanden,
aber ein Schmutzwosser-Übergabeschacht für wei-
tere Planungen wurde benannt;
Die Oberflächenwasserableitung von mox. 12 l/s*ha
ist über den 4^fentlichen Kanal D400 SB in der
Mühiauer Straße möglich;
im Vollzug wird ein Trennsystem gefordert, die Regen-
wasserrückhaltung ist dabei auf ein Starkregenereignis
mit einer Wiederkehrwahrschelnlichkeit von T>= 10
Jahre zu bemessen:
Die [rechtzeitige] Abstimmung des Erschließungspla-
ners mit dem AZV ist erforderlich, entsprechende Er-
schließ'jngsverträge sind abzuscliließen:

x

a)
bi

c)

Die Anregung wird berücksichtfgt.
Die Planung zur 4. FNP-Änderung behindert die angeregte
Querverbindung nicht. Die Anregung ist zur Beachtung in
nachfolgenden Planungen in der Begründung zur 4, FNP-
Änderung enthalten.

a)
bi

Die Änregungwlrd berücksichtigt.
Die Vorentwurhstellungnahn'ie ist in der Begründung zur
4. FNP-Änderung enthalten. Weitere Abstimmungen mit
dem AZV sollen dem Bebauungsplanverfahren und der Er-
schließungsplanung im Vollzug des BP jeweils unter Beach-
(ung wasserrechtlicher Vorgaben vorbehalten bleiben.

c)

x

/

20.1 a) MITNET2 STROM mbH a)
bj VE: 02.11.2023: E: 14.07.2024 bj
c) Zustirrii-riung zum geplanten Vorhaben unter Beachruna

der detaillierter Forderungen unc) Hinweise zur Beachtung
vorhandener Mittelspannungsanlagen sowie des tect'ini-
sehen Regelwerks zum Kabelschutz;

Die Anregung wird berücksichtigt.
Die Ausführungen der MITNETZ STROM mbH zum Schutz be-
stehender Anlagen, zu Ab'itandsforderungen und Bepflan-
Zungen, zur Koordinierung von Umverlegungen oder Neu-
erschließung sowie zum Schachtscheinverfahren sollen, so-
weit nicht schon dort niedergelegt. in die Flächennutzungs-
planbegründung aufgenommen werden, um diese in
nachfolgenden Planverfahren zu beachten,

20.2 a) MITNETZ STROM mbH
b) VE: 02.11.2023: E: 14.07.2024
c) Im Bereich Ihrer gepianten Baumaßnahme befinden sich

Fernmeldekabel der envia TEL GmDH. ... [dazu Planous-
zöge) -> „Hinsichtlich vorzunehmender Umverlegungs-
bzw. Sicherungsmaßnahmen wenden Sie sich bitte an:
envia TEL GmbH, Dokur'rientation, Magdeburger Straße
51, 06112 Halle"

C)
a) Die Anregung wird berücksichtigt.
b) In nüchfolgender! F'lanverfal'iren und bei der konkreten Er-

schließungsplanung soll der Belang des Schutzes vorhan-
der Fernmeldekabel beachtet werden bzw. vorhabenbe-
zogen die Abstimmung von Umverlegungs- bzw, Siche-
rungsmoßnahmen erfolgen.

c)

y
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ABWÄGUNGSBESCHLUSS 4. ÄNDERUNG DES FIÄCHENNUTZUNGSPLANS DER GEMEINDE HARTMANNSDORF „GEWEIiBEFLÄCHENERWEtTERUNG MÜHLAUER]
STRAßE", ENTWURF 04/2024- - ABWÄGUNGEN 2U STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT, BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TOB 69-.! a.. 3. ;. .:;: ; ^..!
!Ltd.
Nr.

a) Name des Beteiligten:
b) Stellungnahme vom (maßgebliche fett):
c) Anregung:

a) Beschlussvorschlag
b) Begründung
c) Beschlussnummer

^bstTmmi.iiigs."!
^rgebnjs_|

21 la) Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH
I bj VE: 14.10.2023; E: 09.07.2024
c) die VE-Stellungnal'ime gi!t unverändert weiter - zum VE:

„Die Belange der Telekom - z. B. das Eigentum der Te-1
lekom, die ungestörte Nutziing il'ires Netzes sowie ihre
Vermögensinteressen - sind betroffen. Der Bestand i
und der Betrieü der vorhandenen TK-Linien müssen |
weiterhin gewährleistet bleiben. Die Kabelschufzan-1
Weisung der Telekom ist zu beachten."
„Wir bitten folgende fachliche Festsetzung aufzuneh-1
men: „Hinsichtlich eventuell geplanter Boumpflanzun-
gen ist das "Merkblatt über Baurnstandorte und unter-1
irdische Ver- und Entsorgungsanlageri" der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu be-
achten. Wir bitten sicherzustelien. dass durch die i
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Er-
Weiterung der Telekommunikationslinlen der Telekom
nicht behindert werden.""

„Wir bitten Sie, uns den festgesetzten Plan mit Erläute-
rungsbericht zu übersenden."

a) Die Anreaung wird berücksichtigt.
b) Auf vorhandene, bestandsgeschütze TK-Linien soll in der

Planzeichnur'ig hingewiesen werden, ebenso in der Be-
gründung auf die notwendigen Leitungsschutzmaßnah-
men und das "Merkblatt über Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen".
Die Hinweise sollen In der dem Bebauungsplan nachgeord-: i
rieten ErschließLingsplanung beachtet werden.

C)

i

!

136.1 la) Regionolbauernverband Mittel-und Wesfsachsen e.v. |
ib) VE: 25.10.2023: E: 29.07.2024 I
c) Seitens des Berufsstandes wird das Planvorhaben abge- i

lehnt, es wird vollinhaltlich auf die VE-STellungnahme ver-1
wiesen -> zum VE: l
„Seitens des Berufsstandes wird die Umwidrnung von i
0,95 ha Grünfläche und von 2,69 ha Flächen für die Land-1
Wirtschaft in 3,64 ha gewerbliche Baufläche abgelehnt.

Böden ist die wichtigste Produktionsgrundlage der
Landwirte und ist nicht vermelirbar. Für die Ernährung
einer stetig wachsenden Bevölkerung stehen aber im-1
mer weniger Landwlrtschaftsflächen zur Verfügung. |
Schon jetzt müssen Lebensmitfel aus dem Ausland ein-1
geführt werden und die Importabhängigkeit wird |
noch weiter zunehmen. Zu welchen enormen Proble-!
men das bei gestörten internationalen Warenströmen
führen kann. haben die Corona-Pandemie und der
Ukrainekrieg ansatzweise erkennen lassen. Es ist für uns |
völlig unverständlich, warum inimer wieder durch Ent-1
zug landwirtschaftlicher Nutzflächen, das hohe Gut
der Ernährungssouveränität leichtfertig aufs Spiel ge-1
setzt wird.
Bereits in der Vergangenheit haben die Landwirt-!
schaftsbetriebe in der Region enorme Flächenveriuste
durch Straßenbau, Gewerbegebiete. Eigenheimsied-
iungeri und vieles mehr hinnehmen ri'iüssen. Der fort-
währende Entzug von hochwertigen Böden muss un- i
bedingt beendet werden. !
Für die zukünftige Bereitstellung von Gewerbeflächen
sind die immer noch zahlreich vorhandenen Industrie- i
und Gewerbebrachen zu revitalßieren, anstatt ständig
auf landwirtschaftlicher Nutzfläche neue Gewerbeflo-
chen zu erschließen."

30,2 a) Reglonalbauernverbanci Mittel- und Westsachsen e.v,
b) VE: 25.10.2023: E: 29.07.2024
c) zum VE:

„Sollte das Vorhaben trotz unserer Ablehnung den-
noch realisiert werden, bitten wir nachfolgende Hin-
weise zu beachten.

Durch den Vorhabenträger ist rriit den Landbewirt-
schaftern der betroffenen und der angrenzenden Flä-
chen rechtzeitig Kontakt aufzunehmen, um Pact'it-
und Bewirtschaftungsangeiegenheiten ordnungsge-
maß zu klären. Bei vorzeitiger Beendigung eines Pacht-
Vertrages ist dem Pächter eine Pochtaufhebungsent-
Schädigung zu zahlen.
Die Flöcheninanspn.ichnahme sollte so sparsam wie
möglich und nur in dem unbedingt erforderlichen Um-
fang erfolgen. Bei der Inanspruchnahme der Flächen
muss darauf geachtet werden, dass keine Rest- und

a) Die Anregung wird nicht berücksichtig».
bi Die Stellungnahme ist letztlich auf einen Planungsverzicht

gerichtet. Dem soll nicht gefolgt werden. Der Gemeinderat
hatte bereits mit der Entwurfsentscneidung die Möglichkeit: i
eines Verzichts auf die Planung (Nullvariante) aus Gründen
einer ansonsten nicht ausreichenden Vorsorge für die ge-
werbliche Eigenentwicklung verworfen und die Beclarfsbe-
grijndung bestätigt. Dabei folgt die jetzige Flächeninan-
spruchnahme nicht einer von anderen Belangträgern ge-
äußerten Anregung, sofort und höchstvorsorglich die ge-
sarnte Fläcfie zwischen den Gewerbegebieten Hart-
mannsdorf und Möhlau als gewerbliche Baufläche im Sinne
eines Lückenschlusses darzustellen,
Mit der Ergänzung eines bestehenden Gewerbestandorts
wird gleichfalls bestätigt, dass keine nach den Kriterien der
Hochwassersicherheit, leichter Erschließbarkeit und immissi-
onsschutzrechtlicher Unbedenklicl'ikeit geeigneten Alter-
nativstandorte im Gemeindegebiet Hartmannsdorf zur Ver-
fügung stehen, insbesondere auch nicht im unverplanten
Innenbereich. Dos vorrangige Auffüllen bzw. Verdichten im
zulässigen umfang in bereits mit Planungsrecht belegten
Gewerüegebfeten erfolgt im Ralimen des kommunalen
Flächenmanogements.
Für die dauerhafte Entsiegelung und Rückgabe gut bewirT-
schaftborer Flächen an die Landwirtshaft a!s Kompensa-
tion lagen keine Flächenpotenziale vor. Hier geht die vor-
rangige Sucne nach dauerhaften Entsieglungsmöglichkei-
ten weiter.

Mit der Planung verknüpft die Gemeinde weder die Sorge
um Existenzbedrohung der Eigentümer oder derzeitigen
Bewirtschafter im Plangebiet noch um den Verlust einer Er-
nährungssouveränität. Gegenwärtig dienen 27% der Land-
schoftsflächen Deutschlands der Ernährung der hiesigen
Bevölkerung. Etwa ein Drittel des Wertes der deutschen Ge-
sarntprodufction der Landwirtschaft wird derzeit exportiert
(vgl. hltD$://www,bmel.de/DE/tl-iemefi/ii_Tteiixitiaig;
les/aussenwirtschaftsßolitikZhandel-uncI-exDort/aararex-
oorre.rit'r]!).

cj
a) bte^nregung wird berücksichtigt
b) Die Gen'.einde steht bereits mit Eigentümern und Pächtern

der Landwirtschaftsflächen in Kontakt, um die künftige
bauliche Flächenentwicklung entsprechend vorzuberei-
ten. Gleichzeitig wird seitens der Gemeinde Hartmannsdorf
zugesichert, ciass auch bei einer etappenweisen Erschlie-
ßung sowie wät'irend aller BaunMßnahrnen keine Rest- und
Splitterflächen verbleiben und für ausreichende Zuwegun-
gen zu den Landwirtschaftsflächen gesorgt wird, dafür
rechtzeitig entsprechende Abstimmungen mir den Bewirt-
schaftern erfolgen.

Ci
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ABWÄGUNGSBESCHLUSS 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPIANS DER GEMEINDE HARTMANNSDORF „GEWERBEFLÄCHENERWEITERUNG MÜHlAUERi
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Kd.
;Nr.

a) Name des Beteiligten:
b) Stellungnahme vom jmaBgeblichefett'):
c) Anregung^

a)
b)
cL

Beschlussvorschlag
Begründung
Beschlussnummer

Abstlmmungs.
^ergebnjs

Ja iNeinfEnthr

30.3

Spiitterflachen verbleiben, die rnit moderner Technik
nicht mehr rentabel zu bewirtschaften sind. Sollten
Rest- und Splitterflächen nicht vermeidbar sein, sind
dem betroffenen Landwirtschaftsbetrieb dafür Aus-
tauschflächen bereitzustellen.
Möglicherweise erforderliche Entfernung alter bzw. Er-
richtung neuer Feldzufahrten für an das Vertahrensge-
biet angrenzende Flächen sind niit den Grundetgen-
tümem und Bewirtschaftern abzustimmen.
Es ist zu überprüfen, ob in den vom Vorhaben bean-
spruchten und in den benachbarten londwirtschaftli-
chen Flächen Droinanlagen vorhanden sind. Sollte
dies der Fall sein, so sind diese in funktionsfähigem ZD-
stand zu erhalten oder gegebenenfalls wieder in die-
sen zurückzuversetzen.
Außerhalb des Plangebietes eventuell zeitweilig in An-
Spruch genommene landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen sind nach der Beendigung der inanspruch-
nähme wieder in einen ordnungsgemäßen, der land-
wirtscliaftlichen Nutzung entsprechenden Zustand zu
versetzen. Flur- und Aufwuchsschäden sowie nach-
weisbare Folgeschäden sind nach den aktuellen
Richtwerten zu entschädigen.

a) Regionalbauernverband Mittel- und Westsachsen e.V.
b) VE: 25.10.2023; E: 29.07.2024
c) zum VE:

„Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen darf keine In-
anspruchnahme landwirtschaftlicner Flächen erfol-
gen. Deshalb wird die Inanspruchnahme der als G2
(0.95 ha) ausgevi'iesenen Ausgleicnsfläche abge-
lehnt. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich/Er-
satz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch
Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräu-
men bzw. durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaß-
nahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Natur-
haushalts oder des Lancischaftsüildes dienen, er-
bracht werden kann. Auch die Möglichkeit der Kom-
pensation von Eingriffen durch Ausgleichszahlungen
sollte geprüft werden."

a)
b)

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.
Die im wirksamen FNP dargesteil'e Ausgteichsfläche G2
wurde bisher noch nicht gemäß dem früheren planeri-
sehen Konzept, welche auch zum Ent2ug intensivlandwirt-
schaftlich genutzter Räche gefüt-irt hätte, realisiert. Für die
Funktionsfähigkeit der verbleibenden LNF werden von der
nunmehr dort dargestellten baulichen Nutzung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen prognostiziert.
Im naclifolgenden verbindlichen Bauteitplanverfahren
kann die Möglichkeit der Kompensation von Eingriffen
durch Ausgleichszahlungen aktuell geprüft werden.

^

C)

Abwägungsstatistik: von 8 Belangträgern Insgesamt 12 x „Die Anregung wird berücksichtigt." und 3 x „Die Anregung wird nicht berücksichtigt."

[Beschlussvorschiag GR vom 26.09.2024 Abkürzungen: VE = Vorent-wurf E = Entwurf FNP = Flächennutzungsplan S.5 von 5



GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER
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Beschluss Nr. 28/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in öffentlicher Sitzung die Vergabe der Bauleistung Erneuerung
Wärmeerzeugungsanlage (Heizungs- und Lüftungsinstallation) im Objekt Carl-Kirchhof-Straße 27
an die Firma Wärmeanlagen Chemnitz GmbH, Limbacher Straße 128 in 09116 Chemnitz, zu Kosten
in Höhe von 320.125,28 EUR brutto.

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister

Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Enthaltungen: -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.

/\

Wei
^rg m s r

V'i&rt^<?^ ^
•')^ u''

:M1/ 0-0
y>x 0^f? '^•".t TW

^^\fÜ
*

\*
<

\°^ \°'</,"öerrns

Post- und Besucheranschrift
Gemeinde Hartmannsdorf

Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien
650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt

Telefon: 0372240230
Telefax; 03722 92333
E-Mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de
Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte
elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse
info@gemeinde-ha rtmannsdorf.de.

Öffnungszeiten Bankverbindung
Mo, Di u. Do: 09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
Di: 13.00 Uhr-16.00 Uhr IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
Do: 13.00 Uhr-18.00 Uhr BIG: WELADED1FGX
Fr: 09.00Uhr-11.00Uhr
Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde hat
zusätzlich jeden vierten Samstag im Monat von
09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.
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GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER
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Beschluss Nr. 29/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in öffentlicher Sitzung den Verkauf der Flurstücke 434/1, 434/21,
735/6 und teils 432/10 der Gemarkung Hartmannsdorf an die Firma Dvorak Bauunternehmen,
Burgstädter Straße 2a in 09232 Hartmannsdorf, zu einem Gesamtpreis in Höhe von
225.000,00 EUR.

Vorgenannter verpflichtet sich nach dem Kauf der Grundstücke zur Erschließung des
Wohngebietes an der Schulstraße entsprechend den Festlegungen des beschlossenen
Bebauungsplanes. Die Grundzüge der Planung sind dem Erwerber bekannt. Der Bürgermeister
wird beauftragt, alle im Zusammenhang mit dem Vollzug des Verkaufs stehenden Tätigkeiten
auszuführen.

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister

Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Enthaltungen: -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.
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Post- und Besucheranschrift

Gemeinde Hartmannsdorf

Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien
650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt Öffnungszeiten
Telefon: 03722 40230 Mo, Di u. Do:
Telefax: 03722 92333 Di:
E-Mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de Do:
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de Fr:

Bankverbindung
09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
13.00Uhr-16.00Uhr IBAN: DE12 87052000 3522 004700
13.00 Uhr-18.00 Uhr BIG: WELADED1FGX
09.00Uhr-11.00Uhr

Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde hat
elektronische Dokumente erfolgt über die E-MaiI-Adresse zusätzlich jeden vierten Samstag im Monat von
info@gemeinde-hartmannsdorf.de. 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.

Seite 1 von 1



GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER

^!®
^.

Beschluss Nr. 30/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in öffentlicher Sitzung den Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks
308 der Gemarkung Hartmannsdorf, gelegen Untere Ufergasse 8 in 09232 hlartmannsdorf mit
einer Fläche von ca. 170 m2 an Herrn Max-Christoph Hähnel, wohnhaft Ahornweg 8a in 09232
hlartmannsdorf, zu einem Gesamtpreis in Höhe von 9.350,00 EUR. Der Bürgermeister wird
beauftragt, alle im Zusammenhang mit dem Vollzug des Verkaufs stehenden Tätigkeiten
auszuführen.

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister

Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Enthaltungen: -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.
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Post- und Besucheranschrift
Gemeinde Hartmannsdorf

Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien

650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt
Telefon: 03722 40230

Telefax: 03722 92333
E-Mail: info@gemeinde-hartman nsdorf.de
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de
Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte

Öffnungszeiten Bankverbindung
Mo, Di u. Do: 09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
Di: 13.00Uhr-16.00Uhr IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
Do: 13.00 Uhr-18.00 Uhr BIC: WELADED1FGX
Fr: 09.00Uhr-11.00Uhr
Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde hat

elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse zusätzlich jeden vierten Samstag im Monat von
info@gemeinde-hartmannsdorf.de. 09.00 Uhr bis 11.00 Uhrgeäffnet.
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GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER
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Beschluss Nr. 31/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in öffentlicher Sitzung den Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks
308 der Gemarkung Hartmannsdorf, gelegen Untere Ufergasse 8 in 09232 Hartmannsdorf mit
einer Fläche von ca. 204 m2 an Axel und Rumiana Harzendorf, wohnhaft Untere Ufergasse 7c in
09232 Hartmannsdorf, zu einem Gesamtpreis in Höhe von 11.220,00 EUR. Der Bürgermeister wird
beauftragt, alle im Zusammenhang mit dem Vollzug des Verkaufs stehenden Tätigkeiten
auszuführen.

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister

Ja -Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Enthaltungen: -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.
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Post- und Besucheranschrift
Gemeinde Hartmannsdorf

Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien

650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt Öffnungszeiten
Telefon: 03722 40230 Mo, Di u. Do:
Telefax: 03722 92333 Di:
E-Mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de Do:
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de Fr:

Bankverbindung
09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
13.00 Uhr-16.00 Uhr IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
13.00 Uhr-18.00 Uhr BIC: WELADED1FGX
09.00 Uhr-11.00 Uhr

Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Die Ausweis-, Pass- und MeldebehÖrde hat
elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse zusätzlich jeden vierten Samstag im Monat von
info@gemeinde-hartmannsdorf.de. 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.
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GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER
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Beschluss Nr. 32/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung folgende Elternbeiträge in
Kindertageseinrichtungen für das Gemeindegebiet der Gemeinde Hartmannsdorf.

(l) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die durchschnittlichen Personal- und
Sachkosten eines Platzes je Einrichtungsart, ohne Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen
und Miete.

(2) Der Elternbeitrag beträgt ab 01.01.2025

l. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gem. § l Abs. 2 SächsKitaG für die Betreuungszeit
von täglich 9 Stunden 219,00 Euro pro Monat,
2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gem. § l Abs. 3 SächsKitaG für die Betreuungszeit von
täglich 9 Stunden 91,50 Euro pro Monat,
3. bei der Betreuung als Hortkind gem. § l Abs. 4 SächsKitaG für die Betreuungszeit von täglich 6
Stunden 50,10 Euro pro Monat.

(3) Wird im Betreuungsvertrag eine kürzere als die in Absatz 2 genannte Betreuungsdauer
vereinbart, berechnet sich der Elternbeitrag anteilig im Verhältnis der vereinbarten
Betreuungszeit zur Betreuungszeit nach Absatz 2.

(4) Werden mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertageseinrichtung betreut, ermäßigt sich
der ermittelte Elternbeitrag gem. Absatz 2 und 3 wie folgt:

1. Kind keine Ermäßigung
2. Kind um 40%

3. Kind um 80%

4. Kind u m 100%

(5) Für Alleinerziehende ermäßigt sich der Elternbeitragje Kind um weitere 10 %.

Post- und Besucheranschrift
Gemeinde Hartmannsdorf
Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien
650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt Öffnungszeiten
Telefon: 03722 40230 Mo, Di u. Do:
Telefax: 03722 92333 Di:
E-Mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de Do:
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de Fr;

Bankverbindung
09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
13.00 Uhr-16.00 Uhr IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
13.00Uhr-18.00Uhr BIG: WELADED1FGX
09.00 Uhr-11.00 Uhr

Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde hat
elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse zusätzlichjeden vierten Samstag im Monat von
info@gemeinde-hartmannsdorf.de. 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.
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Gemeinde Hartmannsdorf

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister

Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 2 Enthaltungen: -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.
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GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER

«)(»
^.

Beschluss Nr. 33/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung die Bildung eines Kinder- und
Jugendbeirats zum 01.01.2025.

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister
Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Enthaltungen: -

Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.
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Post- und Besucheranschrift
Gemeinde Hartmannsdorf

Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien

650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt Öffnungszeiten
Telefon: 0372240230 Mo. Di u. Do:
Telefax: 0372292333 Di:
E-Mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de Do:
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de Fr:

Bankverbindung
09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
13.00 Uhr-16.00 Uhr IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
13.00 Uhr-18.00 Uhr BIC: WELADED1FGX
09.00Uhr-11.00Uhr

Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Die Ausweis-, Pass- und Metdebehörde hat
elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse zusätzlich jeden vierten Samstag im Monat von
info@gemeinde-hartmannsdorf.de. 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.
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GEMEINDE
HARTMANNSDORF BÜRGERMEISTER
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Beschluss Nr. 34/24
des Gemeinderates vom 26.09.2024

Der Gemeinderat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung die Anberaumung einer
Einwohnerversammlung am 19.11.2024, um 19.00 Uhr, in der Gaststätte "Sportlerheim",
Limbacher Straße 22 A in 09232 Hartmannsdorf.

Abstimmungsergebnis:

von 14 Gemeinderäten 14 anwesend + Bürgermeister

Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: - Enthaltungen: -
Gemäß § 20 SächsGemO waren keine Gemeinderäte von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.
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Post- und Besucheranschrift

Gemeinde Hartmannsdorf

Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien
650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt

Telefon: 03722 40230
Telefax: 03722 92333
E-Mail: info(S>gemeinde-hartmannsdorf.de
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de
Der Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte
elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse
info@gemeinde-hartmannsdorf.de.

Öffnungszeiten
Mo, Di u. Do:

Di:
Do:
Fr:

Bankverbindung
09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen

IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
BIC: WELADED1FGX

13.00Uhr-16.00Uhr
13.00Uhr-18.00Uhr
09.00uhr.ll.00uhr

Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde hat
zusätzlich Jeden vierten Samstag im Monat von
09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.
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